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1 Ausgangssituation 

1.1 Anlass 

Die Ortsumgehung B 34 Grenzach-Wyhlen wurde am 29.06.2005 planfestgestellt. Mit dem Bau der Umge-
hung B 34 Wyhlen wurde im Jahr 2015 begonnen (Bauwerk Südstraße).  
Im weiteren Verlauf der Ausführungsplanungen wurde seitens der Gemeinde Grenzach-Wyhlen der Wunsch 
geäußert, ein zusätzliches Bauwerk zur Unterführung der Rheinstraße für Radfahrer und Fußgänger vorzu-
sehen (Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2018).  
Da diese Unterführung nicht in den damaligen Unterlagen zur Planfeststellung enthalten war und die durch 
die zusätzliche Unterführung betroffenen Grundstückseigentümer keine Baubewilligung erteilen wollen, ist 
zur Erreichung des Baurechts ein Planänderungsverfahren erforderlich.  
Die zusätzlich geplante Unterführung wirkt sich geringfügig auch auf den bereits planfestgestellten Land-
schaftspflegerischen Begleitplan aus. 
Die vorliegenden Dokumente (Erläuterungsbericht, Bestands- und Konflikt- sowie Maßnahmenplan) stellen 
die sich ergebenden zusätzlichen Eingriffe und geplanten Maßnahmen im Bereich des neuen Bauwerks zu-
sammen.  
  

1.2 Betroffene Schutzgüter 

Durch das geplante neue Unterführungsbauwerk „Rheinstraße“ ergeben sich nur geringfügige zusätzliche 
Eingriffe gegenüber der bereits planfestgestellten Situation.  
Die erforderlichen zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen begrenzen sich westlich der Rheinstraße auf zwei 
Grundstücke, die bereits im Rahmen des planfestgestellten Vorhabens der B 34 Umgehung Wyhlen betroffen 
sind. Auf der Ostseite der Rheinstraße ergeben sich lediglich geringfügige Anpassungen (zusätzliche vo-
rübergehenden Inanspruchnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung, zusätzlicher Erschließungsweg).  
 
Für die folgenden Schutzgüter kann aufgrund der geringen Eingriffssituation bereits im Vorfeld eine mögliche 
erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden: 
 

1. Schutzgut Wasser:  Im Bereich der geplanten zusätzlichen Unterführung befinden sich weder Ober-
flächengewässer noch Überschwemmungsgebiete oder Flächen der Hochwassergefahrenkarte. Auf 
das Grundwasser hat die Maßnahme ebenfalls keinen Einfluss, da das Grundwasser nicht flurnah 
ansteht und die zusätzliche Flächenversieglung aufgrund der sehr geringen Größe keine Auswirkun-
gen auf den Hochwasserschutz oder die Grundwassererneuerung haben wird. Allerdings liegt der 
Bereich westlich der Rheinstraße innerhalb der Wasserschutzzone III/IIIA des Wasserschutzgebietes 

„Tiefbrunnen 1 – 3 und Tiefbrunnen Rothaus“. Die im planfestgestellten Landschaftspflegerischen 
Begleitplan formulierten Schutzmaßnahmen (nach RiStWag) gelten auch für die Bauarbeiten der zu-
sätzlichen Unterführung.  

2. Schutzgut Klima/Luft: Das Vorhaben ist nicht mit dem Verlust von klimatisch relevanten Flä-
chen/Strukturen verbunden, es entstehen weder Hindernisse für den Kaltluftabfluss, noch verstärken 
sich durch die Unterführung die bereits im Planfeststellungsverfahren berücksichtigten Verkehrsbe-
lastungen (Lärm/Schadstoffe). 

3. Schutzgut Landschaft: Der Verlust von zusätzlich 5 Bäumen stellt in Relation zum bereits planfestge-
stellten Eingriff durch den Neubau der B 34 Umgehung Wyhlen in diesem Bereich keine erhebliche 
zusätzliche Beeinträchtigung für das Landschaftsbild dar. Zudem sind Ersatzpflanzungen geplant. 
Diese sind bereits für das Schutzgut Pflanzen/Tiere als Ausgleich vorgesehen und werden sich auch 
auf das Landschaftsbild positiv auswirken. Die aktuelle Kleingartennutzung auf den beiden betroffe-
nen Grundstücken westlich der Rheinstraße kann zwar auf den verbleibenden Restgrundstücken 
grundsätzlich noch stattfinden, aufgrund der Nähe zur bereits planfestgestellten B 34 Umgehung 
Wyhlen ist der Erholungswert jedoch bereits gemindert. Dies wurde in der planfestgestellten Fassung 
bereits so beurteilt und stellt deshalb keine neue bzw. durch das zusätzliche Unterführungsbauwerk 
verursachte oder verstärkte Beeinträchtigung dar. 

4. Kulturgüter/Denkmalschutz: Im Plangebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Flächen oder 
Gebäude. 

 
Somit verbleiben relevante Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Pflanzen/Tiere und Boden begrenzt. 
Die Bestands- und Konfliktanalyse des Landschaftspflegerischen Begleitplans beschränkt sich deshalb auf 
diese beiden Schutzgüter. 
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2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

2.1 Pflanzen/Tiere 

Bestand Im Bereich der neu geplanten Unterführung Rheinstraße wurden im Oktober 2019 
Bestandskartierungen zur Erhebung der vorhandenen Biotoptypen/Nutzungen durch-
geführt. Dier Erfassung und Bewertung des Bestands erfolgte nach der Methodik der 
Ökokonto-Verordnung (ÖKVO vom 19.12.2010)1. 
  
Die Gehölze (Einzelbäume, Hecken) im Eingriffsbereich wurden einzeln kartiert und 
bewertet, sodass für die zusätzlich zu beseitigenden Flächen und Strukturen eine ge-
naue Bestandsbeschreibung und -bewertung durchgeführt werden kann. Die Ergebnis-
se der Bestandskartierung und –bewertung sind im Bestands- und Konfliktplan Unter-
lage 12.1 Blatt 1b dargestellt.   
 
Für die Beurteilung der Artenschutzrelevanz der geplanten Unterführung wurde das 
Artenschutzgutachten zur B 34 Wyhlen (Zinke 2016) herangezogen. 
 

 Die Nutzungen der im künftigen Bauwerksbereich liegenden Grundstücke (Kleingarten 
auf der Westseite der Rheinstraße) hat sich gegenüber dem damaligen Stand des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans nicht verändert. Auch die daran angrenzenden 
und teilweise betroffenen Nutzungen (Straße, Acker) haben sich gegenüber dem da-
maligen Bestand nicht verändert. 
 

Bewertung Auf der Grundlage der bei der Bestandserfassung angewandten Kartier- und Bewer-
tungsmethode (Ökokontoverordnung) ergeben sich im Bestand des Plangebiets fol-
gende Biotoptypen: 
 

Garten 
(60.60) 
 

Bei den Flächen handelt es sich in der Regel um kultiviertes Gartengelände (Gemüse, 

Salat, Beerensträucher etc.): 

Bewertung nach Ökopunkten: 6 ÖP/m² 

Bei dem untersuchten Gebiet handelt es sich um Gärten, die neben angepflanzten 
Nutzarten auch Grünland in Form von Fettwiesen sowie Gehölze (Sträucher, Gestrüpp, 
Bäume) aufweisen.  
Die im folgenden dargestellten Biotoptypen sind somit als „Sonderflächen“ innerhalb 
des Gartengrundstücks zu beurteilen 
 

Fettwiese mittle-
rer Standorte 
(33.41) 
 

Das unbepflanzte Grünland innerhalb der Gärten sowie der Straßenrand sind als ar-
tenarme Fettwiese ausgeprägt. Vorhanden sind Löwenzahn, Gänseblümchen, Weiß- 
und Rot-Klee, Spitz- und Breitwegerich, Schafgarbe, Fingerkraut sowie Vogelknöterich.  
Bewertung nach Ökopunkten: 10 ÖP/m² 
 

Brombeer-
Gestrüpp  
(43.11) 
 

Innerhalb der Gärten ist die Brombeere an einigen Stellen bestandsdominierend.  
Bewertung nach Ökopunkten: 11 ÖP/m² 
 

Gebüsch aus 
nicht heimischen 
Straucharten 
(44.12) 

Innerhalb der Kleingartenanlagen befinden sich viele angepflanzte strauchförmige 
Gebüsche mit Rosen, Thuja, Berberitze, Blutrotem Hartriegel, Hasel, Pappel usw. Im 
mittleren Abschnitt der Untersuchungsfläche sind innerhalb des Gebüschs auch junge 
Fichten und eine Kastanie vorhanden. Zudem sind kleinere Bereiche mit Brombeere 
überprägt. 
Zwar sind viele nicht heimische Straucharten vorhanden, da jedoch auch ein unter-
schiedlich hoher Anteil an heimischen Arten vertreten ist, können die Gebüsche auf-
gewertet werden. 
Bewertung nach Ökopunkten: 8 ÖP/m² 

                                                      
1  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (19.12.2010): Verordnung über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig 
 durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen 
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Naturraum- oder 
strandortsfremde 
Hecke  
(44.20) 
 

In den Gärten sind standortsfremde Hecken angepflanzt. Vertreten sind verschiedene 
Rosenarten, Flieder, Buchs und auch einige heimische Sträucher wie Hasel, Liguster, 
Feld-Ahorn und Stiel-Eiche. 
Bewertung nach Ökopunkten: 6 ÖP/m² 
 

Grasweg  
(60.25) 
 

Im Süden westlich der Rheinstraße befindet sich ein Grasweg, der zu den angrenzen-
den Äckern führt. 
Bewertung nach Ökopunkten: 6 ÖP/m² 
 

Acker  
(37.10) 
 

Ackerflächen liegen westlich und östlich der Rheinstraße. 
Bewertung nach Ökopunkten: 4 ÖP/m² 
 

 
Weg, Platz, 
Schotter, was-
sergebunden 
(60.23) 
 

Innerhalb des Betriebsgeländes östlich der Rheinstraße liegen Zufahrts- und Hofberei-
che im neuen Plangebiet. 
Bewertung nach Ökopunkten: 2 ÖP/m² 
 

Einzelbaum  
(45.30b) 
 

Innerhalb der Gärten befinden sich einige Bäume. Standen die Bäume einzeln oder 
hatten einen großen Brusthöhendurchmesser (BHD), so wurden sie gesondert aufge-
nommen und auf Höhlen, Nester etc. als potenzielles Habitat für Vögel und Fleder-
mäuse untersucht. Totholz oder Bäume mit Totholzanteil konnten nicht nachgewiesen 
werden. 
Folgende Bäume wurden gesondert aufgenommen und der BHD bestimmt (die Lage 
mit Gehölz-Nr. der Bäume ist dem Bestand- und Konfliktplan 12.1 Blatt 1b zu entneh-
men). Die Ökopunkte berechnen sich aus Stammumfang (3,14 x BHD) multipliziert mit 
Punktwert 6 (Standort mittelwertiger Biotoptyp). Bei standortfremden Gehölzen (Fich-
ten) erfolgt eine Senkung des Punktwertes um auf 4, bei mehrstämmigen Gehölzen 
wird der Stammumfang doppelt gerechnet. 
 

 
 
Tabelle 1: Gehölze im Plangebiet  
Nr. Einzelbaum  
Kennz. 45.30b 

ÖP Nr. Einzelbaum  
Kennz. 45.30b 

ÖP Nr. Einzelbaum  
Kennz. 45.30b 

ÖP 

Nr. 1 Walnuss, BHD 70 1319 Nr. 8: Kirsche, BHD 20 377 Nr. 15: Fichte, BHD 30 377 

Nr. 2: Walnuss, BHD 40 754 Nr. 9: Fichte, BHD 40 502 Nr. 16: Fichte, BHD 80 1005 

Nr. 3: Fichte, BHD 15 188 Nr. 10: Walnuss, BHD 50 942 Nr. 17: Fichte, BHD 30 377 

Nr. 4: Fichte, BHD 15 188 Nr. 11: Winterlinde, BHD 

30 

565 Nr. 18: Esche, fünfstämmig 

BHD jeweils 15 cm 

565 

Nr. 5: Fichte, BHD 25 314 Nr. 12: Walnuss, BHD 40 754 Nr. 19: Esche, BHD 30 565 

Nr. 6: Fichte, BHD 25 314 Nr. 13: Walnuss, BHD 20 377 Nr. 20: Esche, BHD 30 565 

Nr. 7: Walnuss, BHD 50 942 Nr. 14: Weide, BHD 100 1884 Nr. 21: Fichte, BHD 30 377 
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Abbildung 1: Kleingarten westlich Rheinstraße 

 

Abbildung 2: Brombeerstrüpp am Gartenrand 

 

Abbildung 3: Standortfremdes Gebüsch 
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2.2 Schutzgut Boden 

Bestand Entsprechend den Daten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau sind 
die Böden im Plangebiet der Bodeneinheit „Brauner Auenboden und Auenpseudogley-
Brauner Auenboden“ zuzuweisen.  
Diese tiefgründigen Böden haben sich aus Auenlehm der Dinkelbergbäche, örtlich über 
kiesigen Ablagerungen oder über tonigem Stillwassersediment entwickelt und bilden 
mehrere Vorkommen im Hochrheintal bei Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden sowie 
Einzelvorkommen bei Dogern. 
 

Bewertung Entsprechend dem LUBW-Leitfaden zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Böden 
(Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2011) ist 
der natürlicherweise vorkommenden Bodeneinheit im Plangebiet eine hohe Bewertung 
(Wertstufe 2,83) zuzuweisen.  
Bereits vorhandene gestörte Flächen (z.B. Schotter- und Straßenflächen) werden mit 
entsprechend geringerer Wertstufe berechnet (Wertstufe 1 bzw. 0). 
Die Umrechnung der Bodenbewertung bzw. des Ausgleichsbedarfs bei Bodenversie-
gelung in Ökopunkte erfolgt nach der Methodik der Ökokonto-Verordnung durch Multi-
plikation der Wertstufe der Gesamtbewertung mit dem Faktor 4.  
Für die betroffenen Böden ergibt sich somit der Wert von 11,2 ÖP/m² (anstehende 
natürliche Böden: 2,83*4) bzw. 4 ÖP/m² (Schotterflächen: 1*4).   
 

 
Tabelle 2: Bodenbewertung (Quelle: LGRB) 

 

3 Konfliktanalyse 
 

3.1 Schutzgut Pflanzen/Tiere 

3.1.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baustellenein-
richtung/  
Arbeitsraum 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Ergänzung der vorhandenen Neu-
bauplanung handelt, werden keine zusätzlichen Baustelleneinrichtungsflächen erfor-
derlich.  
Gehölze, die sich innerhalb des (neuen) Baufelds befinden und beseitigt werden müs-
sen, werden unter den anlagebedingten Eingriffen erfasst. Durch Bauarbeiten gefähr-
dete Gehölze werden durch Schutzmaßnahmen (Bauzaun, Flatterband o.ä.) geschützt, 
sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Dies gilt auch für zusätzliche 
vorübergehende Flächeninanspruchnahmen (zusätzlicher Arbeitsraum, Angleichungs-
flächen), die insbesondere auf der Ostseite der Rheinstraße im Bereich der Grund-
stückszufahrt entstehen.  
 

Emissionen Die baubedingten Lärm- und Schadstoffemissionen sind zeitlich beschränkt und des-
halb nicht dauerhaft bzw. nicht als erheblich zu beurteilen. Zudem wurden diese bereits 
im planfestgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplan zur Gesamtmaßnahme 
berücksichtigt.  
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3.1.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Flächenbedarf 
 

Durch das zusätzliche Unterführungsbauwerk ergibt sich gegenüber der ursprüngli-
chen Planung auf der Westseite der Rheinstraße ein erhöhter Flächenbedarf von ca. 
500 m². Demgegenüber entsteht im Bereich des Weganschlusses südlich der B 34 
sowie im Bereich des ehemaligen Wendehammer-Standorts auf der Ostseite der 
Rheinstraße eine „Flächenentlastung“ von insgesamt ca. 150 m², d.h. auf ca. 150 m² 
Flächen finden aufgrund der Überplanung keine Eingriffe mehr statt.  
Bei den Gehölzverlusten waren bislang 7 Bäume durch die Planung der B 34 betroffen 
(Nr. 3-9), durch die zusätzliche Unterführung wird die Rodung weiterer 5 Bäume erfor-
derlich, sodass nunmehr 12 Bäume beseitigt werden müssen (Nr. 1-12).  
Als Ergebnis der Gegenüberstellung von Eingriffs- und Entlastungsflächen ergibt sich 
durch die zusätzliche Unterführung ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 6.931 ÖP. 
 
 

Gehölzbeseiti-
gung 

Bei der bisherigen Planung müssen auf den Gartengrundstücken westlich der Rhein-

straße die Gehölze Nr. 3-9 (vgl. Gehölztabelle 1) beseitigt werden. Durch die Umpla-
nung sind neben diesen 7 Bäumen noch 5 weitere Bäume zu roden (Nr. 1, 2, 10, 11 

und 12).  Die Bäume Nr. 13-21 können nach wie vor erhalten bleiben. Auf der Ostseite 
der Rheinstraße ergeben sich keine Veränderungen bzgl. der Gehölzeingriffe. 

 
Tabelle 3: Zusammenstellung der Eingriffs- und Entlastungsflächen Schutzgut Pflanzen/Tiere 
 Kennziffer ÖP/m²  „Entlastungsflächen“ 

bisherige Baumverluste 
Neue Planung 

   Fläche m² ÖP  Fläche m² ÖP  

Brombeergestrüpp (Garten) 43.11 11   15 165 
nicht heimischen Straucharten 
(Garten) 

44.12 
8 

  
76 

608 

Naturraum-/standortfremde  
Hecke (Garten) 

44.20 
6 2 12 

10 
60 

Nutzgartenflächen 60.60 6 40 240 366 2196 
Acker 37.10 4 52 208 33 132 
Schotterfläche 60.23 2 56 112   

Baumbeseitigung (Garten) 
  Bäume  

3-9 
2825 

Bäume  
1-12 

7159 

    3397  10320 

Ausgleichsbedarf durch zusätzliche Unterführung 6923 ÖP 
Davon wegen Baumbeseitigung 4334 ÖP 

 

3.1.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Verkehrsbelas-
tung 

Durch die vorgesehene Rad- und Fußwegunterführung ergeben sich keine erheblichen 
betriebsbedingten Beeinträchtigungen. Die Beeinträchtigungen durch den Straßenver-
kehr auf der neuen Umgehung B 34 wurden bereits im planfestgestellten LBP berück-
sichtigt. Auf eine weitere Betrachtung kann deshalb verzichtet werden. 
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3.2 Artenschutz 

Faunistische  
Vorkommen 
 

Für die Umgehung B 34 Wyhlen wurde im Jahr 2016 ein Artenschutzgutachten (Felix 
Zinke/Büro Jozwiak, 24.06.2016) erstellt und mit den Naturschutzbehörden und –
verbänden abgestimmt. Die dortigen Untersuchungen bzw. Ergebnisse werden durch 
die vorgesehene zusätzliche Unterführung nicht beeinflusst bzw. verändert.  
Die nunmehr geplante zusätzliche Unterführung berührt keine artenschutzrechtlichen 
Belange bzw. führt nicht zu zusätzlichen Beeinträchtigungen für streng geschützte 
Arten. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG treten somit nicht ein. 
Die für die Gesamtstrecke geltenden Vermeidungsmaßnahmen sind auch im Bereich 
der zusätzlichen Unterführung anzuwenden (z.B. Gehölzbeseitigung nur in der Zeit 
zwischen 1. Oktober und 1. März).  
Vorkommen von Haselmäusen konnten aufgrund der Nachkartierungen im Jahr 2018 
im Gesamtgebiet ausgeschlossen werden (Gutachten Stauss und Turni, Nov. 2018).  

 
 

3.3 Schutzgut Boden 

3.3.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baustellenein-
richtung/  
Arbeitsraum 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Ergänzung der vorhandenen Neu-
bauplanung handelt, werden keine zusätzlichen Baustelleneinrichtungsflächen erfor-
derlich. Mögliche vorübergehende Beeinträchtigungen für den Boden wurden im be-
reits planfestgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplan ermittelt und bewertet. 
Darüber hinaus sind durch die neue Unterführung keine zusätzlichen baubedingten 
Beeinträchtigungen für den Boden zu erwarten. Vorübergehend beanspruchte Flächen 
werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu-
rückgeführt, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben. 
 
 

Emissionen Die baubedingten Schadstoffemissionen sind zeitlich beschränkt und deshalb nicht 
dauerhaft bzw. nicht als erheblich zu beurteilen. Zudem wurden diese bereits im plan-
festgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplan zur Gesamtmaßnahme berück-
sichtigt.  
 

3.3.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Flächenbedarf 
 

Durch das zusätzliche Unterführungsbauwerk ergibt sich gegenüber der ursprüngli-
chen Planung eine erhöhte Flächenversiegelung (geänderte Straßenführung, zusätzli-
che Zuwegung) von insgesamt 200 m² durch Unterführung sowie 290 m² durch die 
geplante Zuwegung auf der Ostseite der Rheinstraße. Im Bereich des ehemals geplan-
ten Wendehammers ergibt sich eine „Entlastungsfläche“ auf einem Ackergrundstück in 
Höhe von 52 m².  
Entsprechend der Methodik der Ökopunkte-Verordnung ergibt sich insgesamt folgen-
der Ausgleichsbedarf:  
 

 
Tabelle 4: Zusammenstellung der Eingriffs- und Entlastungsflächen Schutzgut Boden 
 Fläche Wertstufe ÖP/m² Gesamt ÖP 

Zusätzliche Eingriffsflächen     

Natürlicher Boden (Unterführung) 200 2,8 11,2 2240 
Schotterflächen (Zuwegung) 175 1 4 700 
Natürlicher Boden (Zuwegung) 115 2,8 11,2 1288 
Nicht mehr erforderliche Versiegelung  -52 2,8 11,2 -582,4 

Ausgleichsbedarf durch zusätzliche Unterführung 3645 ÖP 
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4 Zusammenfassung der Konfliktanalyse 
Ergebnis der 
Konfliktanalyse 

Im Rahmen der zusätzlich geplanten Unterführung „Rheinstraße“ als Rad- und Fußweg 
ergeben sich gegenüber den bereits planfestgestellten Unterlagen des Landschafts-
pflegerischen Begleitplans (LBP) zum Bau der B 34 keine neuen Konfliktpunkte. 
Schutzgebiete (Natura 2000, NSG, LSG) oder nach §30 BNatSchG geschützte Bio-
topflächen sind durch das zusätzliche Bauwerk nicht betroffen. Es werden auch keine 
zusätzlichen artenschutzrechtlichen Belange berührt. 
Allerdings ergeben sich leichte Veränderungen im Flächenumfang bei manchen der 
bereits erhobenen Konfliktpunkte des planfestgestellten LBPs (Planauszug siehe Ab-
bildung 7).  
Änderungen ergeben sich bei den Konflikten örtlich zugewiesenen Konflikten: 

 Konflikt 2.2: 5 zusätzliche Bäume,  
 Konflikt 4.3: 500 m² zusätzliche Gartenflächen betroffen  
   

 
Bei den allgemeinen Konflikten ergeben sich leichte Flächenerhöhungen beim Konflikt 
0.1, da durch die zusätzliche Unterführung und den Erschließungsweg xx m² zusätzli-
che Flächenversiegelung erforderlich wird. 
Bei alle anderen allgemeinen Konflikten (0.2-0.6) ergeben sich keine bzw. keine erheb-
lichen Veränderungen. 
  
 

Abbildung 7: Auszug aus dem planfestgestellten Bestands- und Konfliktplan Unterlage 12.1, Blatt 1 

 

Örtlich zugewiesene Konflikte: 
 
Konflikt 2.2: Beseitigung von 
Einzelgehölzen 
 
Konflikt 4.3/4.4 Beseitigung von 
Freizeitgärten 
 
Allgemeine Konflikte (Darstel-
lung liegt außerhalb des Plan-
auszugs): 
 
Konflikt 0.1: Flächenversiege-
lung 
 
Konflikt 0.2: Zerschneidung 
 
Konflikt 0.3: Umnutzung 
 
Konflikt 0.4: Schadstoff- und 
Lärmbelastung 
 
Konflikt 0.5: baubedingte Ge-
fährdung Boden, Biotopflächen  
 
Konflikt 0.6. Visuelle Beeinträch-
tigung Landschaftsbild 
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Konfliktpunkte Die Lage der Konflikte ist dem Bestands- und Konfliktplan, Unterlage 12.1, Blatt 1b zu 

entnehmen. 
Die folgende Tabelle fasst die Konfliktpunkte zusammen, bei den sich durch die ge-
plante Unterführungen Änderungen im Flächenumfang ergeben: 
 
 

Tabelle 5:  Zusammenstellung und Bewertung der Konfliktpunkte 

Konflikt Nr. Beschreibung 
Zusätzliche Beeinträch-

tigung 
Errechnete ÖP 

Konflikt 2.2 Beseitigung von Einzelgehölzen Beseitigung 5 zusätzliche 
Einzelbäume 

4.334 

Konflikt 4.3 Beseitigung von Freizeitgärten 500 m² zusätzlicher Flä-
chenbedarf 

2.589 

Konflikt 0.1 Flächenversiegelung Ca. 440 m² zusätzliche 
Flächenversiegelung (Ent-
lastungsflächen  bereits 
berücksichtigt) 

3.645 

Gesamtausgleichsbedarf in ÖP 10.568 ÖP 
 
Ergebnis Die zusätzlichen Eingriffe, die sich durch die vorgesehenen Umplanungen gegenüber 

dem bislang planfestgestellten Vorhaben ergeben, bewirken einen Ausgleichsbedarf in 
Höhe von umgerechnet 10.568 ÖP. 
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5 Maßnahmen 

5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Vorbemerkun-
gen 

Die Lage der den Eingriffen zugeordneten Maßnahmen sind dem Deckblatt zum 
planfestgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) zu entnehmen (Un-
terlage 12.2, Blatt 04b). Die bereits planfestgestellten Maßnahmen (Baum- und 
Gehölzpflanzungen) wurden übernommen und durch die zusätzlichen Maßnahmen 
ergänzt. Da sich die Maßnahmen nicht geändert, sondern lediglich eine Massen-
Mehrung erfolgte, wurden keine neuen Maßnahmenblätter erstellt. Die Maßnah-
menblätter des bereits planfestgestellten LBP gelten auch für die Ausgleichsmaß-
nahmen der zusätzlichen Unterführung.  
 

Gehölzschutz 
Maßnahme IV 

Die im bereits planfestgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) vorge-
sehenen Gehölzschutzmaßnahmen (Maßnahme VI) gelten auch für die im Baufeld 
bzw. in dessen Nähe vorhandenen Gehölze (Gehölze Nr. 13 bis 21 sowie angren-
zende Strauch- und Gartenbereich). Die Baufirma ist entsprechend einzuweisen 
und ggfs. ein Schutzzaun einzurichten.  

 
Boden 
Maßnahme I 
Maßnahme II 

Die im bisherigen LBP vorgesehenen Schutzmaßnahmen I und II für den Boden 
(Reduzierung baubedingter Schadstoffbelastungen, und Flächeninanspruchnah-
men) gelten auch die zusätzlich geplante Unterführung und deren vorübergehende 
Inanspruchnahmen. 
BE-Flächen sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen und nach Abschluss der Bauar-
beiten fachgerecht wiederherzustellen bzw. in ihren ursprünglichen Ausgangszu-
stand zurückzuführen. Bodenverdichtungen sollen während der Bauzeit vermieden 
werden (kein Befahren bei nasser Witterung) bzw. der Boden durch Tiefenlocke-
rung und andere geeignete Maßnahmen wieder in der ursprünglichen Qualität vor-
liegen. 
 

 
 

Bei erforderlichem Oberbodenabtrag bzw. -wiederauftrag ist dieser fachgerecht 
auszubauen und bis zum Wiedereinbau zwischenzulagern.  
 

Grundwasser 
Maßnahme VI 

Die im bisherigen LBP vorgesehene Schutzmaßnahmen VI für das Grundwasser 
gelten auch die zusätzlich geplante Unterführung und deren vorübergehende Inan-
spruchnahmen. 
Bei den Bauarbeiten sind Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltschädli-
chen Stoffen einzuhalten, um mögliche Verschmutzungen von Boden und Grund-
wasser zu verhindern. Bei den Bauarbeiten westlich der Rheinstraße sind die gel-
tende Rechtsverordnung des Wasserschutzgebietes bzw. die Richtlinien zum Bau 
von Straßen im Wasserschutzgebieten (RiStWag) zu berücksichtigen. 
 

Artenschutz Die artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind entsprechend dem vorliegenden Ar-
tenschutzgutachten (Juni 2016) umzusetzen. Im Bereich der zusätzlich geplanten 
Unterführung sind folgende Maßnahmen relevant: 
 
- Gehölzrodungen sind nur in der Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Feb-

ruar. 
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5.2 Ausgleichsmaßnahmen 

 
Zusätzliche 
Maßnahmen 

Die im bereits planfestgestellten LBP vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der zu-
sätzlichen Unterführung (Maßnahmen 2, 6 und 8) können in ihrem Umfang nach wie 
vor umgesetzt werden. Es ergeben sich lediglich geringfügige Veränderung bei der 
Lage der vorgesehenen Pflanzungen.  
Die durch die zusätzliche Unterführung der Rheinstraße (als Fußgänger und Radweg-
Unterführung) hervorgerufenen Eingriffe können über eine zusätzliche Pflanzung von 
Einzelbäumen und Gehölzen entlang der Trasse der B 34 ausgeglichen werden. Somit 
ergibt sich eine Massenmehrung bei den Maßnahmen 2 (Pflanzung von Gehölzen und 
Einzelbäumen) und 8 (Pflanzung von Sträuchern). Die bereits planfestgestellten Maß-
nahmenblätter der beiden Maßnahmen gelten auch für die vorgesehenen Pflanzmaß-
nahmen im Bereich der neuen Unterführung. 
 
Zur Kompensation des Ausgleichsdefizits werden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

  

Tabelle 6: Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen 
Maßnahmen Nr./Kurzbeschreibung Kennziffer ÖP/m² ÖP Gesamt 

Maßnahme 2: Neupflanzung von 12 Bäumen,  45.30b 500 ÖP/ 
Baum 

6000 

Maßnahme 2: Feldgehölze 300 m² 41.10 14 ÖP/m² 4200 
Maßnahme 8: Gebüsch mittlerer Standorte 50 m² 42.20 14 ÖP/m² 700 

Bewertung der geplanten Maßnahmen in ÖP 10.900 ÖP 
 
 
 

6 Bilanzierung 
Eingriffe Durch die vorgesehene zusätzliche Unterführung der Rheinstraße für die Fußgänger 

und Radfahrer i.Z. der B 34 Umgehung Wyhlen ergeben sich geringfügig zusätzliche 
Eingriffe in Natur und Landschaft gegenüber der bereits planfestgestellten Planung der 
B 34 Umgehung Wyhlen.  
Die zusätzlichen Eingriffe betreffen dabei das Schutzgut Pflanzen/Tiere (zusätzliche 
Gehölzverluste, zusätzliche Gartenflächen) und das Schutzgut Boden (zusätzliche 
Bodenversiegelung). 
Die Bewertung der Eingriffe bzw. die Berechnung des Ausgleichsbedarfs erfolgte nach 
der Ökokonto-Verordnung und wurde mit insgesamt 10.568 ÖP berechnet. 
 
 

Maßnahmen 
 

Zur Kompensation des errechneten Ausgleichsdefizits wird auf die bereits vorgesehe-
nen Maßnahmen 2 und 8 des planfestgestellten LBPs zurückgegriffen und die Fläche 
der geplanten Gehölz- und Strauchpflanzungen sowie die Anzahl der Baumpflanzun-
gen erhöht. 
 
 

Ergebnis Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Pflanzmaßnahmen können die durch die 
zusätzliche Unterführung entstehenden Eingriffe kompensiert werden. Es verbleiben 
keine Resteingriffe. 
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